
Mlsblal l zur Laibcher Zcllung.
Nr. 216- Freitag den 20. September 1850.
Z. ,767. (3) Nr. 11645

Nacbdem die zur Vollziehung der Bestimmun-
gen des mit a. H. Entschließung vom , 8 . März
185U sanctionirten und mit Verordnung des h.
Handelsministeriums vom 26. März 185U kund
gemachten prov. Gesetzes über die Errichtung von
Handels- und Gewerdekammern (Reichsgesetzblatt
X X X I V ) crfolderlichen Maßregeln für das Kron-
land Krain einer reiflichen Vorberathung mit Zu-
ziehung sachkundiger Vertrauensmänner und sohin
der Schlußfassung des h. Handelsministeriums
unterzogen worden sind, hat Hochdasselbe mit E l -
laß vom 6. d. M . , Z. 4911 j I I . , dieselben mit
dem Bedeuten genehmigt, daß die wirkliche Zu-
sammensetzung der Handels - und Gewerbekam-
lner im Kronlande Krain nunmehr unaufgehalten
zu erfolgen hat, und daß die durch den ersten
Wahlact berufenen Mitglieder und Ersatzmänner
der Handels- und Gewerbckammer diese Eigen-
schaft bis zum Schlüsse des Jahres 1851 beibe-
halten können.

Zu diesem Behufe werden daher hiermit folc
gende Bestimmungen bekannt gegeben:

1) Die für das Kronland Krain in dessen Haupt-
stadt Laibach zu constituircnde Handels, und
Gcwcrbckammer hat aus , 5 Mitgliedern zu
bestehen.

2) Von diesen 15 Mitgliedern der Kammer ent-
fallen 8 auf den Handelsstand und 7 auf den
Gewerbestand auf je 4 Ersatzmänner für jede
dieser beiden Cateaorien ( § . IN des prov.
Gesetzes), wonach jeder berechtigte Wähler, je
nachdem er der einen oder der andern Cate-
goric angehört, auch eben so viele Mitglieder
und Ersatzmänner seiner Wahl zu bezeichnen
haben wird, als nach dieser Bestimmung zu
seiner Categoric gehören.

3) Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß nach der
ausdrücklichen Bestimmung des prov. Gesetzes
(§. 13, l i t t . c), sämmtliche gewählte 15 Mit -
glieder im Kronlandc Krain, die 8 Ersatz-
männer aber in der Hauptstadt Laibach ihren
ordentlichen Wohnsitz haben und die Hierlands
mehr hervortretenden montanistischen Inter-
essen jedenfalls in einem von dem Gewerbe-
stande zu wählenden Mitgliede und Ersatz-
manne in der Kammer ihre besondere Vertre-
tung finden müssen, auf welche letztere Be-
stimmung daher die Wähler dieses Standes
ihr besonderes Augenmerk zu richten haben.

4) Zum Behufe der Wahl dieser Mitglieder der
hiesigen Handels- und Gewerbekammer hat
das ganze Kronland Krain mit Einschluß der
Hauptstadt Laibach einen einzigen Wahlbezirk
zu bilden.

5) Die Wahl selbst geschieht nach §.21 des prov.
Gesetzes öffentlich, und zwar entweder münd-
lich durch Abgabe der Stimmen vor der zu
diesem Zwecke gebildeten Wahlcommission in
Laidach, oder schriftlich durch Einsendung

' versiegelter, vomWähler unterzeichneter Stimm-
zettel, in welchem nebst dem Vor , und Zu-
namen des Gewählten und das Gewerbe, oder
die Beschäftigung, so wie der Aufenthaltsort
desselben genau und bestimmt anzugeben ist.

6) Um jedoch den außerhalb Laibach befindlichen
Wahlberechtigten die Theilnahme an diesem
Wahlacte zu erleichtern, haben dieselben ihre
mündlichen oder schriftlichen Wahlen bei dem-
jenigen Steueramte, ẑu welchem sie gehören,
abzugeben oder einzusenden, und die Stcuer-
amter sind verpflichtet, die auf diese Weise
gesammelten Wahlstimmen an die vorgesetzte
Bez. Hauptmannschaft einzusenden, welche die-
s/lben dann unaufgehalten an die Statthab
5 " " f"'r den ganzen Bezirk zusammen zur wei-
teren Mittheilung an die Wahlcommission ein.

^ Ä ' ^ n haben wird.
^ I Wenige Handels - und Gewerbsmann ist
berechtigt, s ^ ^ i diesen Wahlen als Wähler

zu betheiligen, welcher die hiezu im §. 16 des
prov. Gesetzes vorgeschriebenen Eigenschaften
besitzt, und nebstbei den im nächsten Absätze
Nr. 8 bestimmten Erwerbsteuerbetrag entrichtet.

8) Als Census dieser Wahlberechtigung wird die
Bezahlung einer jähllichcn Erwerbstcuer, und
zwar für den Handelsstand in Laibach von
d re iß ig Gu lden (30 fl.) und auf dem fla-
chenLandevon sechszehn Gu lden (!6f l .) ,
für den Gcwerbstand aber in Laidach von a ch t
G u l d e n (8 ft.) und auf dem flachen Lande
von v ie r G u l d e n (4 st.) mit dem Be-
deuten festgestellt, daß dieser Steuerbetrag im
verflossenen Jahre vollständig entrichtet seyn
muß und der Wähler daran auch im laufen-
den Jahre mit keinem Rückstände aushaften
darf.

9) Dieselben Bestimmungen ru'cksichtlich des Cen-
sus haben auch für die von den Wahlberech<
tigten zu wählenden Mitglieder und Ersatz'
manner der Handels - und Gewerbskammer
zu gelten, deren übrige Eigenschaften nach der
Bestimmung des §. 13 des prov. Gesetzes zu
beurtheilen sind.

10) Zur Ermittlung der berechtigten Wähler ha-
ben die Stcueramter unverzüglich für ihren
Bezirk die Wahllisten auf Grund der von ih-
nen acführtcn Erwerbsteuer» Worsllneibungen
und mit Rücksicht auf die obigen Bestimmun-
gen, und zwar nach der beiden Categoric« des
Handels - und Gcwerbstandcs abgesondert der<
gestalt zusammen zu stellen, daß in die eine
alle wahlberechtigten Handels-, in die andere
aber alle wahlberechtigten Gewcrbsleute aufge-
nommen, und bei jedem derselben dessen Vor-
und Zuname, dann sein Wohnort , sein Ge-
werbe oder Beschäftigung, und die von ihm
jährlich zu entrichtende Erwcrbsteucr genau und
bestimmt ersichtlich gemacht wird.
Die auf diese Weise zusammengestellten Wahl-

listen haben die Steuerämtcr bis 22. Sep'
tember l. I . an ihre vorgesetzten Bez. Haupt-
mannschaften einzusenden.

11) Die Bezirks - Hauptmannschaftcn haben diese
Wahllisten mit Hinblick auf die Bestimmun-
gen des §. 16 des prov. Gesetzes genau zu
prüfen und hiernach zu constatiren oder zu be-
richtigen, die constatirten oder berichtigten
Wahllisten aber den betreffenden Steueräm-
tern mit dem Auftrage zuzufertigen, sie in
dem Steueramtslocale zu Jedermanns Ein-
sicht aufzulegen, oder zu affigken, hicvon aber
zugleich die in ihrem Bezirke befindlichen Han-
dels - und Gewerbsleute durch die Gemeinde-
Vorstände mit dem Bedeuten verständigen zu
lassen, daß es ihnen unbenommen bleibe, ihre
allfälligcn Reclamations dagegen binnen 8
Tagen bei dem Eteueramte mündlich oder
schriftlich anzunehmen.

12) Sogleich nach dem Ablaufe dieser achttägigen
Reclamationsftist haben die Steuerämter die
Wahllisten sammt den dagegen mündlich oder
schriftlich angebrachten Reklamationen mit ih-
ren Bemerkungen wieder an ihre vorgesetzten
Bczirkshauptmannschaften, und zwar längstens
bis 15. October l. I . einzusenden, von wel-
chen dieselben gleichfalls mit ihren allfälligen
Erinnerungen ungesäumt der Etatthalterei
vorzulegen sind.

13) I n der Stadt Laibach wird die Zusammen-
stellung dieser Wahllisten dem Magistrate im
Einvernehmen mit dem hiesigen Steucramte,
die Constatirung und Berichtigung derselben
aber dem Gemcindeausschusse mit dem Be-
deuten übertragen, die Auflage derselben in
dem städtischen Amtölocale zu veranlassen, den
hiesigen Handels - und Gewerbsvorstand hier
unter Anberaumung einer achttägigen Rccla-
mattonsfrist zu verständigen und sogleich nach
Ablauf der letztern die Wahllisten und die da-

gegen eingelangten Reclamations mit seinen
Bemerkungen binnen der oben bestimmten Frist
an die Statthalterei zu überreichen.

14) Von Seite der Statthaltcrci werden sofort
alle diese, sowohl von dem hiesigen Magistrate
als auch von den Bezirkshauptmannschaften
eingesendeten Wahllisten sammt den dagegen
eingelangten Reclamation».'!, der hier in Laibach
aufgestellten Wahlcommission zugcfertigt wer-
den. Diese Wahlcommission, welche unter dem
Vorsitze eines von dem Statthalter im Auftrage
des h. Handelsministeriums ernannten Commis-
sars aus einem Mitgliede des hiesigen Ge-
meinde - Ausschusses, dann aus mehreren Ver-
trauensmännern des Handels- und Gcwerbs«
standes und aus einem Schriftführer bestehen
wird, wird über die eingelangten Rcclama-
tionen entscheiden, diese Entscheidungen der
Reclamanten bekannt geben, hiernach eine neue
Liste der Wahlberechtigten verfassen, auf Grund-
lage derselben die Legitimationskatten zum
Wahlacte ausfertigen, und diese Legitima-
tionskartcn zugleich mit der Wahlausschrei-
bung, d. i. mit der Bekanntgabe der Zahl
und der Categorien der zu wählenden Mit -
glieder und Ersatzmanner, so wie des Tages
und der Stunde des Wahlactes im Wege der
Gemeindcvorstande der Wahlberechtigten ein-
senden.

Laibach am 4. September I85U

C h o r i n s k y m. p.,

Statthalter.

Z 1773. (3) Nr. 363.

Bei dem k. k. Landesgerichte Neustadt! in Un°
terkrain ist eine Gefangen - Aufsehersstelle, mit
welcher ein jahrlicher Gehalt von 250 fl. verbun«
den ist, in Erledigung gekommen.

Bewerber um diesen Dicnstesposten haben ihre
mit dem Taufscheine, Moralitats-, Gesundhcits-
und bisherigen Dienstes-Zeignissen belegten Ge-
suche, in welchen sie auch nachzuweisen haben, dasl
sie der deutschen und slavischen Sprache vollkom»
men kündig sind, durch ihre unmittelbar vorge-
setzte Behörde längstens bis 15. October l. I .
Hieramts zu überreichen.

Vom k. k. Landesgerichte zu Neustadt! am
11. September 185tt.

Z. «787. (2) Nr. 5s6 l .

E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Umgebung Lai°
dach's wird bekannt gegeben:

Es habe in der Erecutionssache des Herrn Io -
hann Schubert, Vormund der m '̂. Caspar Poushin'-
schen Kmder von Laibach, durch Herrn Dr. Naprelh,
wider Paul Mihevz, Grundbesitzer von Loog, we-
gen vom Letztern aus dem gerichtlichen Vergleiche
«Klo. 29. October »849 »chuldiger Interessen pr-
8U fl. o. «. «., in Folge dlcßgerichllichen Bescheides
llclo. lO. August l. I . , Nr. 5 8 6 ! , in die erecutive
Feilbielung der dem Crecuten gehörigen, im Grund-
buche des Magistrates Lalbach »uli Neci. Nr. 91
vorkommenden, zu Loog »ub Conscr. Nr. 22 Ile»
genden Halbhube und der eben daselbst «uli Uib.
Nr. 1413 vorkommenden Morastgründe, im gerlcht.
lich erhobenen Schätzungswerthe pr. 391 l st- ^ kr.
und der gerichtlich auf 181 st. 4« kr. bewerlheten
Fährnisse gewiUiget, und M Vornahm, der,elben
die drei Fellbielungstermine, alS: auf den 17. Ol°
lover, den 18. November und den 17. December
l. I . , jedesmal Vormittags von 9 bls 12 Uhr zu
Loog mit dem Beisätze angeordnet, daß oblge Rea>
litätei, und Fährnisse „ i r bei der drltten FeUbietung
unler dem Schatzungswerth, hmtangegeben werden.

Der Grundbuchsertracc, die i!lcitalionsbeding.
nisse und das Schatz"ligsplotocoll können täglich
hieramts während den Amlsstunden eingesehen werden.

K. k. Bezirksgericht Umgebung Laibach's am
lO. August ISS0.
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Z. l?K8. (2) '^ir. 6926.

E d i c t .
Von dcm k. f. Bczi>ls.qc»ichle Umgebung Lai-

bach's wird hiermit dckaiun gcmachl:
<5s werdcn cnn l5 Ocloder mid am 15. No-

vembc»- l. I . , Volmi in ig um 9 U!)r, die Fährnisse
des Joseph Penne vl,'n '»pöndoif, s,<>t, deni Aii!on
Viral-d vcni Rogc/. schuldigen 9 ft. «5 k>-. <:. x. «',
öffentlich seilqe^'olcn u'.,l? die Kauflüste:, mit dclii
Beistil.'e eingeladen, dcch die zu ucrkauseiidcn ?^al,r-
>ll<>e bei der /.weilen Frilbiellüiq auch uoicv dcni
Schadllngswcrihe hl!Uai;gegel.'etl welde».

K. k. Bezirksqesicht Umgebun.q Loach ' s am
7. L 'p t .mdl ' l i850.

Z. I 7 W ( l ) Nr. 7494.

K u li d n: a ch u n g.
Von dcr k k. Cameral-Bezirks-Verwaltung

in Laibach wird in Folge Auftrages der hochlöb-
lichcn k. k. Finanz-Landes-Direction in Grah
vom 6. Sept. !k5t t , Z, 5i!4l>, kund gemacht,
daß der Bezug der allgemeinen Verzchrungs-
steuer von Wein , Weinmost, Obstmost und
fleisch auf das Verwaltungsjahr I^ '» l , mit
oder ohne Vorbehalt der stillschweigenden Ver-
tragserncuerung, i n dem n e u - c r e i r t e n Ge-
richts - und Steuerbezirke S te in , bestehend
aus dem früheren politischen Bezirke Münkcn-
dorf, dann den vom ehemaligen Bezirke Flö'd-
nig zugefallenen C'atastralgemeinden Pole, 3ic-
par, Schenkenthurn, Skarutschna, Wespe, Vo-
ditz und Wukauza, endlich der vom Bezirke
Kreutberg zugefallenen Catastralgemeinde Na-
oomle in Pacht ausgegeben wird.

Als Ausrufspreis wird der Betrag
von . . . . , 4.'W7 fl « ^ kr. M . M .
wovon auf Wein

und Most . I2.5»5Ü> >> 2 3 ^ „ ,>
und auf Fleisch . 2407 » 43 » „
entfallen, festgesetzt.

Die Verhandlung findet bei der k. k. Came-
ral-Bczirks-Verwaltung in Laibach am 3 Oct.
l85U um 1« Uhr Vormittags Stat t .

Die schriftlichen, mit dem Nlproc. Vadium
belegten Offerte sind ditz 2. October ?N7»U
Mi t tags , bei der k. k. Camera! - Bezirks-Ver-
waltungs-Vorstehung einzubringen. Auf schriftli-
che Offerte, welche nach diesem Zeitpuncte einlan-
gen, so wie auf solche, welche anderswo als
an dem bezeichneten Orte überreicht werden, und
auf solche, welche mit dem 10proc. Vadium des
'Ausrufspreises nicht belegt seyn sollten, wird
keine Rücksicht genommen werden.

Die Pachtbcdingnisse sind folgende:
E r s t e n s . Dem Pächter wird von dcr

Staatsverwaltung das Necht eingeräumt, wäh-
rend der Dauer dcr Pachtung die Verzehrungs-
steuer von Wein, Wein- und Obstmost, dann
Maische und Fleisch, nach den in dem illyr.
Gubernial-Circutare vom 2<l. Juni IU2U, Z.
l 3 7 l , dann dem beigefügten Anhange und
Tariffe, ferner nach den später kundgemachten
und in dcr Folge noch kund zu machenden Be-
stimmungen einzuhebcn.

Z w e i t e n s . Zur Pachtung wird Jeder-
mann zugelassen, welcher nach den Gesehen und
der Landesverfassung hicvon nicht ausgeschlossen
ist. Für jeden Fall sind alle Jene sowohl von der
Uebernahme als von der Fortsetzung einer solchen
Pachtung ausgeschlossen, welche wegen eines
Verbrechens mit einer Strafe belegt, oder welche
in eine criminalgerichtlicke Untersuchung verfallen
sind, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise
aufgehoben wurde.

Jene Individuen, welche zu Folge deö Straf-
gesetzbuches über Gefällsübertretungen wegen
Schleichhandels oder einer schweren Gefälls-
nbertrettmg in Untersuchung gezogen und gestraft,
oder wegen des Abganges rechtlicher Beweise
von dem Strafverfahren losgezählt wurden,
sind durch sechs, auf den Zeitpunct der Ueber-
tn-ttmg, oder wenn derselbe nicht bekannt ist,
der Entdeckung derselben folgende Jahre als
Pachtungübewerber ausgeschlossen. Ueber die
persönliche Fähigkeit zur Eingehung eines Pacht-
vertrages überhaupt hat sich der Pachtlustigc
vor dem Beginne der Pachtung über Auffor-
derung der Gefä'lisbehörde mit glaubwürdigen
Documentcn auszuweisen

D r i t t e n s . Die Versteigerung des Pacht-
objectes geschieht, unter Vorbehalt der höhcrn
Genehmigung, so zwar, daß der Versteigcrungs-
att für den Bestbieter schon durch die Unter-
schrift des Protocolls, für das Aerar aber erst
von der Zustellung der Verständigung über die
Annahme des Pachtanbotes oder des geneh-
migten Vertrages verbindende Kraft erhält.

Die Annahme des Pachtanbotes muß dem
Erstehcr binnen 4 Wochen von dem Tage dcr
Versteigerung, und jedenfalls acht Tage vor
dem Beginne der Pachtzeit bekannt gegeben wer-
den, widrigenfalls dessen Haftung für das An-
bot erlöschen, und ihm freistehen soll, die bei
der Versteigerung erlegte vorläufige Caution
zurück zu fordern.

Würde aber die Zustellung dieser Verstän-
digung, oder überhaupt die Zustellung amt-
licher Erlässe an den Pächter, oder dessen Be-
vollmächtigte während der Dauer der Pachtung,
wegen deren Abwesenheit oder unbekannten Auf-
enthaltes nicht geschehen können, oder sonst das
Gefall die persönliche Zustellung nicht passend
finden, so soll die öffentliche Anschlagung dieser
Erlässe bei der Stcuerbczirksobngkeit, in deren
Bezirke die Versteigerung Sta t t gefunden hat,
die Wirkung der persönlichen Zustellung haben.

Uebrigens wird zur Reclamation wegen ver-
späteter Zustellung, vom Tage derselben, eine
achttägige percmtorische Frist festgesetzt, nach
deren unbenutztem Verstreichen jenes Befugnis;
gänzlich erlöschen soll.

V i e r t e n s . Der Ausrufspreis für die zu
verpachtenden Objecte ist bereits oben bezeichnet
worden.

F ü n f t e n s . Diejenigen, welche an der
Versteigerung Theil nehmen wollen, haben einen,
dem zehnten Theile des Ausrufsprcises gleich-
kommenden Betrag in Barem, oder in öffent-
lichen Obligationen, welche in der Negel nach
dem zur Zeit des Erlagcs bekannten börsemä-
siigen Courswcrthe, in Betreff der Staats-
anlehcnlose vom Jahre i t t l N und 1839 aber
nach dem Nennwcrthe angenommen werden,
oder mittelst Realhypothek zu erlegen; nach
beendigter Licitation wird blos; der vom Vest-
bieter gelegte Betrag als vorläufige Caution
zurückerhaltenden übrigen Licitantcn aber werden
ihre erlegten Beträge zurückgestellt wcrden. Sind
mehrere Personen zusammen Bestbieter, so haben
dieselben zur ungetheilten Hand für dle Erfül-
lung dcr übernommenen Contractvcrbindltchkeitcn
zu haften. . ^ ^ ,

Sechs t ens . Vor dem Antritte der Pach-
tung, und zwar längstens binnen acht Tagen
von der geschehenen Zustellung der Ratification
der Pachtversteigcrung, hat der Pächter den vierten
Theil des für Ein Jahr bedungenen Pachtschil-
lings als Caution in Barem, oder in öffent-
lichen Obligationen auf die im vorstehenden
Absätze bemerkte A r t , oder in Realhypothek,
die der Pächter auf eigene Kosten dem Gefalle
grundbüchcrlich zu verschreiben hat , zu Handen
der Gefällsbchördc zu erlegen, wobei der bei
der Versteigerung bereits erlegte Betrag einzu-
rechnen, oder falls die ganze Caution mittels
einer Nealhypothek bestellt würde, zurückzustellen
seyn wird.

Wird die eingelegte und annehmbar befun-
dene Caution in der Folge durch dem Pächter
auferlegte, aus dem Pachtverhältnisse entsprin-
gende Geldstrafen oder Ersätze geschmälert oder
erschöpft, so muß, wenn die Geldstrafe oder der
Ersatz nicht binnen 14 Tagen erlegt wi rd , der
abgängige Cautionsbctrag'binnen eben diesen
14 Tagen sichergestellt werden, widrigenfalls
der Pächter als contractbrüchig behandelt wird.
Beim Beginne der Pachtpmode wird der Pächter
von der Gefällsbehörde in das Pachtgeschäft
eingesetzt, ihm der sich hierauf beziehende Aus-
zug aus der amtlichen Vormerkung über die
Verzehrungssteuerpflichtigen übergeben, und selber
auf geeignete Weise der Steuerbezirksobrigkeit
und den Werzehrungsstcuerpstichtigcn, die cs
betrifft, angekündiget werden.

S i e b e n t e n s . So wie der Pächter in alle
Rechte und Verpflichtungen der Gcfallenverwal-
tung, mit Ausnahme der im H. 22 der oben

angeführten Circular-Verordnung vom 2<i Juni
ll"!2l> angedeuteten zwei Puncte, und mit Rück-
sicht auf den in dem, jenem Circulare beigefügten
Anhange zu diesem Paragraph gemachten Vor-
behalte vollständig eintritt, so wird er hicmit
ausdrücklich verpflichtet, sich auch genau nach
den in jenen Circular-Verordnungcn enthaltenen
Vorschriften, und insofernc sie durch nachfolgende
gesetzliche Verfügungen geändert wurden, sich
auch nach diesen zu benehmen, und allen wäh-
rend dcr Dauer der Pachtung in Bezug auf das
gepachtete Gefall ergehenden Anordnungen Folge
zu leisten.

I n dieser Beziehung wird es dem Pächter
auch zur Pflicht gemacht, für den Fall der tariff-
mäßigen Stcuercinhebung die Einleitung der Art
Zu treffen, daß nach Thunlichkcit keine steuer-
pflichtige Partei die Anmeldung oder Steuer-
entrichtung an einen von ihrem Wohnsitze über
eine Meile entfernten Orte zu bewerkstelligen
genöthigct ist

Derselbe ist ferner verpflichtet, den Parteien,
welche sich nicht abgefunden haben, auf ihr Ver-
langen über die tariffmäßig entrichteten Steuer-
gebührcn gedruckte Zahlungsbolleten, womit der-
selbe vom Gefalle gegen Vergütung dcr Anschaf-
fungskosten versehen werden w i rd , zu erfolgen.

Nücksichtlich der im Pachtbezirke vorkommen«
den wird
dem Pächter das Befugniß eingeräumt, von dem
gesetzmäßigen Verfahren abzulassen, insofern das
Gesetz auf dieselben die Arreststrafe nicht ver-
hängt; wenn jedoch gegen die Bestimmungen
des Gefällsstrafgesetzes ein Ablassungsbetrag cin-
gehoben wi rd , so hat dcr Pächter die Partei
zu entschädigen, und überdieß das Zwanzigfache
des widerrechtlich eingehobenen Betrages als
Strafe an den Localarmenfond zu erlegen.
I n keinem Falle kann aber, wenn schon die
Untersuchungsbehördc einschreitet, die Ablassung
von dein gesetzmäßigen Verfahren von der Zu-
stimmung des Pachters abhängig gemacht werden.

Die Verfügung über die cinstießendcn Straf-
gelder bleibt, nach Abzug der Kosten des Ver-
fahrens, dem Pächter überlassen. /̂

Ach tens : Diejenigen Vorräthe an steuer-
baren Gegenständen, "clche bei dem Beginne
der Pachtung bri den steuerpflichtigen Parteien
vorgefunden werden, und von diesen bereits t a -
r i f f m ä ß i g versteuert worden sind, unterlie-
gen keiner nclien Versteuerung an den neu ein-
tretenden Pächter. Dem eintretenden Pächter
wird jedoch das.Recht eingeräumt, die Vergü-
tung der Verzchrungsstcuergebühren und Ge-
mcindezuschläge für diese Vorräche, wenn eine
Pachtung oder Solidarabfindung vorausgegan-
gen ' i s t / von dem a us t r e t e n den Pächter,
oder dcr vorherbestandenen S o l i d a r d f i n -
d u n g s ge se l l sch a f t zu fordern; ist aber vor
der Verpachtung die Steuer von der Gefallenver-
waltung in eigenem Regie eingehoben worden,
so findet ein Anspruch an das A c r a r wegen
Vergütung der von demselben tariffmäßig ein-
gehobenen Gebühren nicht Stat t . Für jene Vor-
räthe an steuerbaren Gegenständen, welche beim
Beginne der Pachtung im Besitze von steuer-
pflichtigen Parteien vorgefunden werden, die
sich, wenn auch erst in letzter Zeit vor dem Ein-
tritte dcr Pachtung mit dem frühern Pächter oder
dem Aerar abgc f unde n hatten, ist der Päch-
ter die Entrichtung dcr tariffmäßigen Gebühren
und Gemeindezuschlage von den Parteien selbst
zu fordern berechtigt.

Die Angabe von Seite des auöttetendcn Päch-
ters oder der Steuerpflichtigen, daß die in
den von den Steuerpflichtigen benutzten Räu-
men vorgefundenen Vorräthe bereits in das
Eigenthum eines Andern (Abnehmers) überge-
gangen seyen, nulß bewiesen werden. Dagegen
ist der Pächter verpflichtet, bei seinem Austritte
dem neu eintretenden Pächter oder dem Aerar,
wenn die eigene Regie eintritt, die Verzehrungs-
stcucr und Gemeindezuschläge für jene Vorräthe
zu vergüten, welche an ihn tariffmäßig verstemr.'
worden sind, und am Ende der Pachtung bei
den steuerpflichtigen Parteien in Ae immer gear-
teten Aufbewahrungsorten noch vorhanden sind,
oder welche Eigenthum des Pächters selbst sind,
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wenn er ein Gewerbe betreibt, das zu jenen ge-
hört, von denen er den Vcrzehrungssteuerbezug
gepachtet hatte, in so ferne übrigens nicht etwa
dargethan werden könnte, das; die Steuer für
diese Verrathe dem Acrar schon vo r dem Pach-
tungsantritte entrichtet worden sey.

Die nämliche Verpflichtung zur Vergütung
der tariffmäßig eingchobenen Gebühren liegt dem
austretcnden Pächter auch dann ob, wenn aufi
die Pachtung eine S o l i d a r - A b f i n d u n g
folgt, jedoch nur rücksichtlich der Vorräthe jener
Parteien, welche dem Absindungsvereine n ich t
beitretcn, und daher diesem ^etztern zur EinHe-
bung der Steuer zugewiesen werden.

Die Erhebung der am Ende des Pachtvertrages
vorhandenen Worrathe an tariffmäßig versteuer-
ten Artikeln, wenn eine solche wegen des Untcr-
bleibens eines Uebereinkommens zwischen dem
ein - und austretcnden Pächter oder dem Aerar
nöthig würde, wird durch einen Gefällsbeamten
unter Bciziehung eines Abgeordneten der Orts-
obrigkeit geschehen, und es werden hiezu auch die
ein- und austretenden Pächter vorgeladen wer-
den. Sollte den Pächtern oder ihren Machtha-
bern wegen Abwesenheit, oder aus einem andern
Grunde die Vorladung nicht persönlich zugestellt
werden können, so hat die Zustellung auf die im
3. Absätze dieser Pachtbcdingungcn festgesetzte
Art zu geschehen. Das Nichterscheinen der Vor-
geladenen hebt die Giltigkeit des Erhebungsactcs
für keinen Fall auf; der den Vertrag abschlie-
ßende Pächter verpflichtet sich vielmehr ausdrück-
lich, den auf diese Art zu Stande gekommenen
Erhebungsact über die am Ende seines Pachtes
vorfindigen, i hm t ar i f fm aß ig versteu e r-
ten Vorrathe als vollkommen beweiskräftig an-
zuerkennen, und nach dessen Resultat dic ihm
obliegende Steucrvergütung sammt Gemcindezu-
schlag entweder dem Aerar, oder dem an dessen
Stelle tretenden Bezugsberechtigten zu leisten.

Die Kosten dieser Erhebungen werden von
dem eintretenden Pächter, oder dem die eigene
Verwaltung übernehmenden Aerar getragen, und
der Pächter erklärt sich im Voraus mit dem durch
die Gefallsbehördc dießfalls zu bestimmenden
Ausmaße einverstanden, und zu dessen Berichti-
gung verpflichtet zu seyn.

N e u n t e n s . Wenn der Pächter bei der
Einhcbung der Gebühr einen höhern Betrag,
als der Tariff ausspricht, einhebt, so hat der-
selbe die Partei, die es betrifft, zu entschädigen,
und überdieß den zwanzigfachen Betrag dessen,
was er wiederrechtlich eingehoben hat, als
Strafe an den Localarmenfond zu erlegen; er!
haftet in diesem Falle, so wie überhaupt für!
das Benehmen der zur Handhabung seiner Pach-
tungsrechte bestellten Personen.

Z e h n t e n s . Dem Pächter ist unbenom-
men, seine Pachtung ganz oder theilweise an
Unterpächter zu überlassen, allein diese werden
vom Gefalle bloß als Agenten des Pächters an-
gesehen, welcher demungeachtet für alle Puncte
des Pachtvertrages in der Haftung und dem Ge-
falle verantwortlich bleibt.

Auch ist der Pächter befugt, mit den ihm zu-
gewiesenen steuerpflichtigen Parteien für die
Dauer seiner Pachtzeit Abfindungsverträge zu
schließen. Vorauszahlungen der Parteien oder
Untcrpächter werden jedoch von der Gefällöbehördc
sowohl am Schlüsse der Pachtzeit, als auch in
Fällen, wo der Pachtvertrag vor dem Ablaufe
der ordentlichen Pachtzeit erlischt, nur in so ferne
anerkannt, als solche den Belauf einer Monats-
rate nicht überschreiten.

E i l f t e n s . Für den Ausrufspreis wird ver-
pachtender Seits keine wie immer geartete Haf-
tung übernommen, und der Pächter leistet auf
das Rechtsmittel wegen einer Verletzung über
die Hälfte Verzichr, Ein während der Dauer
^Pach tung eintretender zufälliger Umstand,
der ^ ' emc Vermehrung oder Verminderung
stim,» '^brung zur Folge hat, soll an den Bc-
,^ "?^gcn dcs Pachtvertrages nicht die mindeste
A s / ' ^ " n g hervorbringen können; nur in dem
5 ' " " ' " der Verzchrungssteuer-Tariff, oder
cme andere wesentliche Bestimmung der Ver-

geändert würde, diese
Aenderung jedoch ^cht von solcher Beschaffen-

heit ist, daß dadurch wegen gänzlicher Aufhe-
bung des Gegenstandes der Pachtung dieser
Vertrag nach dem bürgerlichen Rechte sich von
selbst ausiöset, hat eine Verminderung oder Er-
höhung des bedungenen Pachtzinses im Verhält-
nisse zu dieser Aenderung einzutreten. Es steht
jedoch in einem solchen Falle jedem, den Vertrag
schließenden Theile frei, den Vertrag binnen
dreißig Tagen nach der erfolgten Kundmachung
der eintretenden Aenderung aufzukündigen. Der
hiernach aufgekündetc Vertrag bleibt noch durch
zwei Monate vom Tage der Aufkündung in
Kraft und es wird, wenn die Aenderung v o r
Ablauf dieses Termines in Wirksamkeit treten
sollte, der von diesem Zeitpuncte an zu entrich-
tende neue Pachtzins auf die oben angedeutete
ilrt bestimmt. Wenn aber binnen 3l> Tagen
nach crfolgter Kundmachung über die eintretende
Aenderung der Vertrag von keiner Seite aufge-
kündigt wird, so bleibt er noch durch seine ganze
Dauer in Kraft.

Wenn in dem Bezirke des Pächters während
der Pachtzeir die Pachtung berührende, vcrzch-
rungssteuerpflichtige Unternehmungen zuwachsen,
so wird derselbe hievon nach Maßgabe der ein-
langenden Anmeldungen von der Gefallsbehördc
unverzüglich in die Kenntniß geseht werden. Ge-
stattet jedoch der Pächter die Ausübung dersel-
ben, ohne daß die Partei den vorgeschriebenen
gefällöämtlichcn Erlaubnißschcin gelöst, und
sich damit bei ihm ausgewiesen hat, so fällt der
für diese Uebertretung der GcfäUsvorschriftcn zu
entrichtende Strafbeti-ag nicht dem Pächter, son-
dern dem Acrar zu.

Z w ö l f t e n s . Den bedungenen Pachtschil-
ling ist der Pächter in gleichen monatlichen Ra-
ten am le tz ten Tage eineS jeden Monats, und
wenn dieser ein Sonn- oder Feiertag wäre, am
vorausgehenden Werktage an die ihm bezeich-
nete Casse abzuführen verpflichtet.

Wenn die Caution im Baren bestellt wor-
den, so kann deren Betrag auf Verlangen des
Pachters beim Ausgangc der Pachtzeit den drei
letzten Monatsraten des Pachtschillings zur Hälfte,
nämlich dergestalt eingerechnet werden, daß in
diesen Monaten immer nur die Hälfte des ent-
fallenden Pachtschillings vom Pächter abzuführen,
die andere Hälfte aber aus der Kaution zu ent-
nehmen seyn würde, deren Rest sohin nach geen-
deter Pachtung dem Pachter, wofern das Gefall
keinen weitcrn Anspruch an ihn zu stellen hat,
zu verabfolgen seyn wird.

Dre izehn tes . Wenn der Pachter eine
Pachtschillinqsrate zur festgesetzten Zeit nicht ab-
führt, so hat er nicht nur von derselben die Ver-
zugszinsen zu 4 vom Hundert für die Zeit vom
Tage, der auf den Verfallstag folgt, bis zur
Tilgung der Rate, zu entrichten, sondern es soll
der Gefallsvcrwaltung überdieß noch das Recht
zustehen, den Ausstand ohne wciters durch die
Caution zu decken, zugleich aber die weitere Ein-
Hebung des Gefälls einstweilen auf Rechnung und
Kosten des Pachters durch einen von der Ge-
fälls bchörde aufzustellenden, allenfalls von der
Steuerbezirksobrigkeit zu beeidigenden Sequester
besorgen zu lassen, und auf Gefahr und Kosten des
säumigen Pächters das Pachtobject neuerdings feil-
zubieten ; falls aber die Pachtversteigerung frucht-
los bliebe, Abfindungen mit den steuerpflichti-
gen Parteien einzugehen, oder die tariffmaßige
Einhcbung einzuleiten, und sich rücksichtlich der
Sequestrations- und Relicitationskosten, so wie
der allfälligcn Differenz zwischen dem bei der
Rclicitation, oder bei den Abfindungen, oder
beider tariffmaßigcn Einhcbung erzielten Betrage,
und zwischen dem contractmäßigen Pachtschillinge,
und überhaupt rücksichtlich a l l e r aus dem Con
tractsbuchc entstehenden Forderungen an der Cau-
tion des Pächters, und wenn sie nicht hinreicht,
an seinem übrigen Vermögen schadlos zu halten;
ein allenfalls sich ergebendes günstigeres Resultat
der neuen Fcilbietung oder der Abfindung, oder
der tariffmaßigen EinHebung soll aber nur dem
Gefalle zum Vortheile gereichen. Ucdrigens soll
es der Gcfällövcrwaltung freistehen, den Aus-
ruföpreis für die Rclizitation nach Gutbefindcn
zu bestimmen, und wenn das Object um den-
selben nicht an Mann gebracht wird, auch Anbote

unter dem Allsrufspreise anzunehmen, und es
soll der Pächter nicht berechtiget seyn, deßwegen
Einwendungen gegen die Giltigkeit des Licitations-
actcs zu machen.

I n derselben Art vorzugehen, und sicl) an
der bei der Versteigerung «legten vorläufigen,
oder dcr nach dem i l . Absätze erlegten ordent-
lichen Caution, so wie dem übrigen Vermögen
des Pachters schadlos zu halten, soll die Ge-
fallenverwaltung auch dann ermächtiget seyn,
wenn der Erstcher den Antritt der Pachtung ver-
weigern, oder die bedungene Pachtcaution nicht
in dcr festgesetzten Zeit leisten sollte, oder wenn
vor oder wahrend der Pachtung sich offenbaren
würde, daß dem Pachter ein oder das andere
im zweiten Absätze dieser Pachtbcdingungen ent-
haltene Hinderniß zur Uebernahme oder Fortsez»
zung dcr Pachtung entgegen stehe.

V ie rzehn te ns. Ueber diese Pachtung wird
keine besondere Vcrtragsurkunde errichtet, son-
dern dieses Verstcigcrungsprotocoll hat lm Falle
dcr Genehmigung des Bestbotes zugleich die
Stelle der Vertragsurkunde zu vertreten, daher
dasselbe sogleich nach dcr Versteigerung in dop-
pelter Ausfertigung allseitig zu unterfertigen,

^ und rücksichtlich des Erstehcrs mit der Unter-
schrift zweier Zeugen zu versehen seyn wird,
wo sohin nach crfolgtcr Genehmigung das mit
der Ratificationsclausel versehene ungestämpelte
Exemplar dem Pachter gegen dessen Empfangs-
bestätigung , und gegen Erlag der Stampelge«-
ouhr für das andere in den Händen der GeMsc
Velwaltung bleibende, und mit dem Vorschrift«
mäßigen Stämpcl zu versehene Duplicat überge'
l'cn werden soll. Nur in dem Falle, wenn das
schriftliche Offert eines abwesenden Offercnten
den Bcstbot enthält, wird aufGrundlage des Offertes
und der Pachtbedingungen ein förmlicher Ver-
trag in zwei gleichlautenden Parien errichtet,
werden. Sollte der Offerent sich weigern, diesen
Vertrag zu unterfertigen, so vertritt das ratifi-
zirte schriftliche Offert in Verbindung mit den
Licitalionsbedingnissen oie Stelle dcr förmlichen
Vcrtragsurkunde, und haben die im vorhergehen-
den Absätze festgesetzten Rechte der Gefallsvcrwal-
tung einzutreten.

Fünfzehntens. Für den Fall, wenn der
Pachter die vertragsmäßigen Bedingungen nicht
genau erfüllen sollte, steltt e6 den mit der Sorge
für die Erfüllung des Vertrages beauftragten
Behörden frei, alle jene Maßregeln zu ergreifen,
die zur unaufgchaltcnen Erfüllung des Vertrages
führen, wogegen aber auch dem Pächter der Rechts-
weg für alle Ansprüche, die er aus dem Vertrage
machen zu können glaubt, offen stehen soll.

Sechzehn tens. Wird diescr Vertrag nicht
schon ausdrücklich auf eine bestimmte Zeitdauer

! geschlossen, so kann er von Seite des Aerars
drei Monate, von Seite des Pächters aber bis
15. Jul i vor Ablauf des Verwaltungsjahres auf.
gekündiget werden. Diese Aufkündigung muß von
Seite des Pächters, wenn sie beachtet werden
soll, bei der Cameralbezirks - Verwaltung, in
deren Bezirk das gepachtete Object gelegen ist,
innerhalb der festgesetzten Frist überreicht werden.
Erfolgt keine Aufkündigung, so hat der Vertrag
aus ein weiteres Jahr unter denselben Bedingun-
gen, unter denen er abgeschlossen wurde, zu gel-
ten, für jeden Fall erlischt derselbe aber auch ohne
gegenseitige Aufkündigung mit Ende des Vcrwal-
tungsjahrcsl853

S iebzehn tens. I n Folge hoher Finanz-
Ministerlal - Verordnung vom 5. Juli I85l),
Z. 8844, wird mit Beziehung auf die §H 5,
«3, 15 ,48 und ,15 dcr neuen Jurisdictions-
Norm hiemit ausdrücklich bestimmt, daß die aus
gegenwärtigem Versteigerungs - Protocolle, oder
aus den, aus Grundlage dieses letzteren abge-
schlossenen Vertragen etwa entspringenden Rechts-
strcitigkeiten, — das Aerar mag als Beklagter
oder als Kläger eintreten, so wie auch alle hier-
auf Bezug habenden Sicherstellungs - und Execu«
tionsschrittc bei demjenigen im Sitze des k. k.
Fiscalamtes befindlichen Gerichte, dem der F i s -
cus a ls Bek lag te r untersteht , durchzu-
führen seyen.

K.K. Camera!-Bezirks 'Verwaltung. Laibach
z am 13. September 1650.
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K u n d m a c h u n g .
Von der k. k. Camera!-Bezirks . Verwaltung Neustadt! wird bekannt gemacht, daß der "Bezug der allgemeinen Verzehrungssteuer vom Wein-,

Wcinmost- und Obstmost-Auöschankc, dann vom Viehschlachten und Flcischverkaufe in den unten angeführten Gerichts- oder Steueramtsbezirken
für das Verwaltungsjahr 1851 mit oder ohne Vorbehalt der stillschweigenden Vertrags - Erneuetung in die Jahre 1852 und 1853 an den nachbe-
benannten Tagen versteigcrungöweise in Pacht ausgeboten wird, und zwar:

I n dem g a n z e n U m f a n g e gegen den A u s r u f s p r e i s ldie Versteigerung findet
tz^tatt

^, fur den für das ^ . — » — —
des Steueramts« ?s„5sckank 55 l e i s c k Zusammen in dem

4 . Bezirkes der neuen O r t s g e m e i n d e n ^U^aM^^^^ch am
ä'lle. ^ ^ ^. - - - ^ ^ ^ ^ ̂  > 2lmtslocale

St . M a r t i n beil Kreßnitz, Trebelcu, St . Martin, Littay, Billich-
^ - L i t t a y i berg, Gradische 5558 — 1700 - 7258 —

^ Feistrih, Mariathal, Zirnik, Nassenfuß, St . 3
D N a s s e n f u ß Ruprecht, S t . Kanzian, S t . Margarethen, «
D. Trebelno und Terschische 5359 36 1600 — 6959 36 ^
» ?!

^ Moisenbera ^mbruß, Hof, Hinach, Langenthon, Seiscn- ^
V e l l e n o e r g bcrg und Sagratz 3870 - 730 - 4600 - Z ^

.^ ^ Bukovitz, Goreinavaß, Großgaber, Obergurk, ^ « ^
Z ' ^ S t Veit, Mulau, Praprczhe, Podborst, Ro- Z " ^

^7 , » i , t i ck dokcndorf, Themenz, Zheschenzhe, Velkepetzc, ^ Z ^ .
^ ^ ' V , l l . u) Dedendol, Dobrawa, Draga, Feldsberg, Groß- Z ^ ^
^ ^ lack, Kreutzdorf, Leitsch, '.'eskouz, Pösendorf, " ^
Z" Poliz, Schlciniz, Weixclberg uno Dob . 8567 - 2500 — 1 1 0 6 7 - 5 Z
3 : ^ ^ >
Z i Klcinweiden, Neudegg, Morautsch, Treffen, Dö- 5̂ »

T r e f f e n ! bernig, S t . Stefan, Ponique, Haidowitz, Se ,3- ^
Z I la bci Schönberg 3727 — I5N0 — 5227 - ^ «

c- We ixe ls te in St . Crucis, Duor, Sauenstein, Ratschach . 3353 20 930 — 4283 20 « "

Zusammen . . . . 30^3^ 5« 8960 - 39394 56

it. / Gottschee, Lienfeld, Schwarzenbach, Selle, Mal- I> ^
l gern, Mitterdorf, Ebcnthal, Altlack, Unter-

^ " " ^ lack, Sk r i l , Nieg, Hinterbergj, Kölschen, " ^
T Gottsckee / Götttnitz, Morobitz, Tiefenbach, Koste!, Z ^
« ^ Obergraß , Suchen (mit der Glasfabrik), ^ ̂  L
^ ^ ^ Ossiunitz, Ncssclthal, Büchel, Kummcrdorf, 3^l «
ä3 ̂  f .^ «o ^
- K " ^ Dcutschau 7835 — 11!U — 8945 — ß « "^

^ ^ s Reifniz, Danne, Iur jovi tz, Schuschje, St rug, ^ K
^ B R e i f n i z l Niederdorf, Soderschitz, Weinitz, Großpölland, Z O ^
- ^ l Gora und Laserbach 4900 — 2000 — 6900 - S ^ O

? 3 ^ " ^
3 ' - - ^ Auerspcrg, Liplein, Ossolnig, Kompolle, Pod- ^
^ I G r o ß l a » i < ' < gora, Rac'na, Sagoritza, Videm, S t . Gre- 2
3 s gor, Großlaäi(> und Lu/arje . . . . 3400 — 1070 - 3470 j - H
" Zusammen . . . - l<U35 — 4 l d 0 — 2 W l 5 — ^

Vor dem Tage der mündlichen Versteigerung
werden auch schriftliche, mit dem 10A Vadium
belegte, mit der Bezeichnung der Pachtobjecte an
der Außenseite versehene, versiegelte Offerte zuge-
lassen. Solche schriftliche Offerte müssen aber,
und zwar jene für die Steueramtöbezirke S t .
Mar t i n , Nassenfuß, Scisenberg, Sit t ich, Tref-
fen und Weirclstcin vor dem 30. September, und
jene für die Stcueramtsbezirke Gottschee, Reifniz
und Großlaäu' vor dem I . October 1850 bei
dcr k. k. ^ameral-Bezirks-Verwaltungs-Vorste
hung in Neustadtl eingebracht werden. I n den-
selben kann ferner der Anbot für einen oder mch-
rere Steueramtsbeznkc gemacht werden; nur sind

die Anbote für jeden solchen Bezirk abgesondert
zu beziffern, und zugleich mit Worten anzuschrei-
ben, und es dürfen die Offerte für die ersteren
sechs Stcueramts - Bezirke nicht auch schon
Anbote für die Steueramtöbezirke Gottschec,
Rcifniz, und Großla«i6 enthalten, für welch' letztere
Bezirke daher eigene Offerte einzubringen wären. Bei
der mündlichen Versteigerung haben die Licitanten
für jene Steucramtsbezirke, um welche sie zu concur-
riren gedenken, den zehnten Theil des Ausrufs«
Preises vor ihrem Anbote als Vadium zu erlegen.
Gegen den Schluß der Versteigerung werden auch
die Steueramtsbczirke zusammen ausger ufcn werden.

Sämmtliche Pacht- und Licitationsbcdingnisse l

können bei dieser Cameralbezirksverwaltung, oder
bei den genannten k. k. Steueramtern, oder end«
lich bei den k. k. Finanzwach - Commissaren in
Weixelderg und Gottschce eingesehen werden.

Diese Vedingnisse sind übrigens die gleichen
mit jenen, welche rücksichtlich der Verzehrungsr
steuer-Pachtungen in Krain und namentlich in
dem Amtsblatte der »Laibacher Zeiiung" Nr .

! 202, 204 und 2U5 für den Verzehrungösteuec-
bezug :n den neuen Steueramtöbezirken Egg und
Wartcnbcrg bereits veröffentlicht worden sind.

K. K. Camera! - Bezirks « Verwaltung,
Neustadtl, am , 6 . November 1850.

Z . I 7 8 9 . (2)

K u n d m a c h u n g .

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß die unterfertigte Direction Offerte
zur Lieferung größerer Parthien von Enzian,
Wermuth und Bitterklee übernimmt. Diejenigen
welche gesonnen sind, eine derlei Lieferung zu über-
nehmen, werden eingeladen, die Lieferungs - Offerte
möglichst bald einzureichen, und in denselben die
zu liefernde Sor te , Quanti tät, Lieferzeit und
äußersten Preise genau anzugeben.

Von der k. k. Bergwerks - Producten-
Werschlciß-Direction.

Wien am 14. September 185U. ^

Z. , 762 . (5)

Eine Wohnung
ist am Hauptplatze Nr. 236 zu ver-

miethen, und zwar:
Der erste Stock: bestehend aus 6,

theils hart, theils weich parquetirten
Zimmern, Küche, Speisekammer,
nebst den dazu gehörigen geräumigen
Keller, Holzlege und Dachboden.

Das Nähere erfährt man entweder
in der Handlung des Hrn. F. M . Na-
choy, oder beim Hausmeister daselbst.

Z. 1806. (2)

Nachricht.
Montag den 33. d. M - wer-

den im Kaus'schen Hause, Klo-
sterfrauen GasseNr. 55,1 Stocke,
verschiedene Einrichtungsstücke
verkauft.
Z. I««2. (5) '

Beachtenswerth« Aufforderung
a» Geschäfijlcuil, die füi em »uswänige« Ha,,d>u,,g^
hüll« g?gc„ gun P,«»isi»n !h»ilg s,y„ ,»oU>,i, _ 9 f ,


